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Bankkonten der Sozialversicherung wird durch die Staats
bank der Deutschen Demokratischen Republik in Abstim
mung mit dem Ministerium der Finanzen geregelt.

(2) Der erste Kontenausgleich, der von den zuständigen 
Bankfilialen obligatorisch durchzuführen ist, erfolgt für die 
Haushaltsnebenkonten über die Haushaltsunterkonten am vor
letzten Arbeitstag des Monats Dezember des ablaufenden 
Planjahres und für die Haushaltsunterkonten über die Ge
samthaushaltskonten der örtliehern Räte bzw. die für das ab
gelaufene Planjahr geführten Einzelplankonten der zentralen 
Staatsorgane am ersten Arbeitstag des Monats Januar des 
folgenden Planjahres.

(3) Zur Abgrenzung zwischen der Rechnung des abgelaufe
nen Planjahres und des folgenden Planjahres haben die staat
lichen Organe und staatlichen Einrichtungen, die im Monat 
Januar des folgenden Planjahres über die Haushaltsneben
konten und Haushaltsunterkonten Haushaltseinnahmen und 
Haushaltsausgaben noch in Rechnung des abgelaufenen Plan
jahres abwickeln, den zweiten Kontenausgleich eigenverant
wortlich gegenüber den zuständigen Bankfilialen zu veranlas
sen. Der sich für das abgelaufene Planjahr ergebende Saldo 
des Bankkontos ist im Lastschriftverfahren für die Haushalts
nebenkonten über die Haushaltsunterkonten bis zum ersten 
Arbeitstag des Monats Februar des folgenden Planjahres und 
für die Haushaltsunterkonten über die Gesamthaushaltskon
ten der örtlichen Räte bzw. die für das abgelaufene Planjahr 
geführten Einzelplankonten der zentralen Staatsorgane am 
dritten Arbeitstag des Monats Februar des folgenden Plan
jahres zu regulieren.

(4) Der Abschluß der für das abgelaufene Planjahr geführ
ten Einzelplankonten der zentralen Staatsorgane ist am
11. April des folgenden Planjahres vorzunehmen.

(5) Die Bestände auf den Postscheckkonten der zentralen 
Staatsorgane einschließlich der nachgeordneten staatlichen Or
gane und staatlichen Einrichtungen sind nach dem Stand vom 
31. Dezember auf das folgende Planjahr zu übertragen.

(6) Durch die zuständigen staatlichen Organe und 
staatlichen Einrichtungen ist für die debitorisch geführ
ten Sonderbankkonten „Investitionen“ der Kontenaus
gleich in Rechnung des abgeläufenen Planjahres nach dem 
Stand vom 31. Januar des folgenden Planjahres — Saldo des 
Sonderbankkontos — bis zum dritten Arbeitstag des Monats 
Februar des folgenden Planjahres zu veranlassen. Die auf den 
kreditorisch geführten Sonderbankkonten „Investitionen des 
komplexen Wohnungsbaues“ der örtlichen Räte am 31. De
zember noch vorhandenen Bestände sind bis zu dem gemäß 
§9 Abs. 4 festgelegten Buchungsabschluß in Rechnung des ab
gelaufenen Planjahres auf das Haushaltskonto zurüCkzuüber- 
weisen, von dem die Mittel bereitgestellt worden sind.

§9
Buchungsabschluß

(1) Der Buchungsabschluß ist für den zentralen Haushalt un
ter Beachtung der Termine für die Datenverarbeitung späte
stens bis zum 18. Februar des folgenden Planjahres vorzuneh
men. Der Nachtragsbuchungsabschluß für die Haushaltsbezie
hungen der den Ministerien und anderen zentralen Staatsorga
nen unterstellten volkseigenen Betriebe, Kombinate und wirt
schaftsleitenden Organe hat bis zum 31. März des folgenden 
Planjahres zu erfolgen.

(2) Für die Haushalte der den Ministerien und anderen zen
tralen Staatsorganen nachgeordneten staatlichen Organe und 
staatlichen Einrichtungen, die technisch-organisatorische Auf
gaben der Rechnungsführung den Räten der Kreise übertragen 
haben, ist der Buchungsabschluß von dem Leiter des staat
lichen Organs bzw. derstaatlichen Einrichtung in Abstimmung 
mit dem Leiter der Abteilung Finanzen des zuständigen Ra
tes des Kreises unter Beachtung der Termine für die-Daten
verarbeitung festzulegen.

(3) Der Buchüngsabschluß ist für die Einnahmen und Aus
gaben des zentralen Haushaltes, die über die von den Abtei
lungen Finanzen der Räte der Bezirke und Kreise geführten 
Haushaltsunterkonten des zentralen Haushaltes abgewickelt 
werden, am letzten Arbeitstag des Monats Januar des folgen
den Planjahres vorz'unehmen.

(4) Der Buchungsabschluß ist für die örtlichen Haushalte von 
den Leitern der Abteilungen Finanzen der Räte der Bezirke 
und Kreise unter Beachtung der Termine für die Datenverar
beitung in eigener Zuständigkeit zu bestimmen. Dabei kann 
der Buchungsabschluß für die Haushalte der Räte der Städte 
und Gemeinden sowie Gemeindeverbände im Monat Januar 
des folgenden Planjahres gestaffelt festgelegt werden.

§10

Haushaltsabrechnung
(1) Die Abrechnung der Planerfüllung nach dem Stand vom 

31. Dezember ist für die Haushalte der Ministerien und aride
ren zentralen Staatsorgane und die Haushalte der Bezirke un
ter Beachtung der Termine für die Datenverarbeitung gegen
über dem Ministerium der Finanzen spätestens bis zum
7. März des folgenden Planjahres vorzunehmen. Die Abrech
nung der Haushaltsbeziehungen der den Ministerien und an
deren zentralen Staatsorganen unterstellten volkseigenen Be
triebe, Kombinate und wirtschaftsleitenden Organe hat auf der 
Grundlage des gemäß § 9 Abs. 1 festgelegten Nachtragsbu
chungsabschlusses spätestens bis zum 5. April des folgenden 
Planjahres zu erfolgen.

(2) Das Verfahren, die Organisation und die Termine für die 
Abrechnung der Planerfüllung nach dem Stand vom 31. De
zember sind für die Haushalte der Räte der Stadt- und Land
kreise von den Leitern der Abteilungen Finanzen der Räte 
der Bezirke unter Berücksichtigung der im Abs. 1 getroffenen 
Festlegungen eigenverantwortlich zu regeln. Entsprechende 
Regelungen sind von den Leitern der Abteilungen Finanzen 
der Räte der Kreise für die Haushalte der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden sowie der Gemeindeverbände zu 
treffen.

(3) Die Haushaltsbearbeiter haben die Vollständigkeit sowie 
sachliche Richtigkeit der Abrechnungen über die Erfüllung 
der Haushaltspläne und ihre Übereinstimmung mit den Be
ständen auf den Bankkonten des Staatshaushaltes zu kontrol
lieren. Die Leiter der Abteilungen Finanzen der örtlichen Räte 
haben die Kontrolle über die Erfüllung der Haushaltspläne 
der Räte der Bezirke, Kreise, Stadtbezirke, Städte und Ge
meinden sowie Gemeindeverbände und über die Fonds der 
örtlichen Volksvertretungen sowie die Verrechnungen der 
örtlichen Haushalte mit dem zentralen Haushalt und die Ver-

1 rechnungen zwischen den örtlichen Haushalten auszuüben.

Schlußbestimmungen

§11
(1) Die Minister und die Leiter der anderen zentralen Staats

organe können für ihren Verantwortungsbereich mit Zustim
mung des Ministers der Finanzen ergänzende Regelungen zum 
Jahresabschluß treffen.

(2) Einzelheiten für die Durchführung des Jahresabschlusses 
werden in Buchungsanweisungen des Ministeriums der Finan
zen geregelt.

§12
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Veröffent

lichung in Kraft.

Berlin, den 30. November 1976

Der Minister der Finanzen
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